„Höhe der Entgeltfortzahlung bei Krankheit “

Wie berechnet sich konkret die Höhe der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz in seiner aktuellen Fassung vom 19. Dezember 1998 ? 

Antwort:

Rechtsgrundlage:
Entgeltfortzahlungsgesetz in der Fassung vom 19.12.1998




Insbesondere § 4 I und § 3 Abs. 3 EntgeltfortZG
Die Höhe der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall richtet sich für eine Höchstdauer von 6 Wochen einer identischen ununterbrochenen Erkrankung nach § 4 I Entgeltfortzahlungsgesetz. Der Arbeitgeber ist hierbei erst zur Leistungsgewährung verpflichtet, wenn das Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt der Erkrankung mindestens vier Wochen ununterbrochen bereits bestand (§ 3 Abs. 3 Entgeltfortzahlungsgesetz).

Demnach richtet sich die Höhe des fortzuzahlenden Entgeltes nach derjenigen Vergütung, die am Tag der konkreten Erkrankung bei der individuell maßgebenden regelmäßigen Entlohnung des erkrankten Arbeitnehmers angefallen wäre (Lohnausfallprinzip).

Dies bedeutet konkret beispielsweise für den Sachverhalt, dass bei einer Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit von jeweils 8 Stunden von Montag bis Donnerstag sowie von jeweils 4 Stunden am Freitag im Falle einer arbeitsunfähigen Erkrankung nur die für den konkreten Wochentag anfallenden Arbeitsstunden fortzuzahlen sind.
Konkret bedeutet dies, dass bei der Abrechnung der Stundenlöhne bei einer Erkrankung an einem Wochentag, der auf einen Montag, Dienstag bzw. Mittwoch oder Donnerstag fällt, jeweils 8 Stunden als Entgeltfortzahlung abzurechnen sind. Bei Erkrankungen, die auf einen Freitag fallen, sind demgegenüber nur 4 Stunden abzurechnen.
Fa. Manfred Mustermann

Herrn GF Mustermann

Musterstraße 4

84711 Musterstadt




Datum 

Rechtsauskunft zur Höhe der Entgeltfortzahlung nach der Regelung des § 4 I EntgeltfortZG

Sehr geehrter Herr Mustermann,

auf die von Ihnen aufgeworfene Rechtsfrage und die telefonische Unterredung teilen wir Ihnen wie folgt mit:

Die Höhe der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall richtet sich für eine Höchstdauer von 6 Wochen einer identischen ununterbrochenen Erkrankung nach § 4 I Entgeltfortzahlungsgesetz. Der Arbeitgeber ist hierbei erst zur Leistungsgewährung verpflichtet, wenn das Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt der Erkrankung mindestens vier Wochen ununterbrochen bereits bestand (§ 3 Abs. 3 Entgeltfortzahlungsgesetz).

Demnach richtet sich die Höhe des fortzuzahlenden Entgeltes nach derjenigen Vergütung, die am Tag der konkreten Erkrankung bei der individuell maßgebenden regelmäßigen Entlohnung des erkrankten Arbeitnehmers angefallen wäre (Lohnausfallprinzip).

Dies bedeutet konkret beispielsweise für den Sachverhalt, dass bei einer Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit von jeweils 8 Stunden von Montag bis Donnerstag sowie von jeweils 4 Stunden am Freitag im Falle einer arbeitsunfähigen Erkrankung nur die für den konkreten Wochentag anfallenden Arbeitsstunden fortzuzahlen sind.

Konkret bedeutet dies, dass bei der Abrechnung der Stundenlöhne bei einer Erkrankung an einem Wochentag, der auf einen Montag, Dienstag bzw. Mittwoch oder Donnerstag fällt, jeweils 8 Stunden als Entgeltfortzahlung abzurechnen sind. Bei Erkrankungen, die auf einen Freitag fallen, sind demgegenüber nur 4 Stunden abzurechnen.

Sollten Sie zur Auslegung einzelner Bestimmungen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Innung

Anlage

